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RS OGH 1996/6/4 1Ob503/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1996

Norm

HGB §408

Rechtssatz

Zu den gemäß § 408 HGB zu beachtenden Warnp4ichten und Beratungsp4ichten des Spediteurs zählt auch ein

umfassender Hinweis auf Versicherungsmöglichkeiten. Der Versicherungsschutz ist nämlich zentrales Anliegen des

Speditionsrechts und bei den allgemein bekannten Risken, wie sie insbesondere im Bereich des Seetransports gegeben

sind, ist jede Handlung, die geeignet ist, zur Vereitelung des Versicherungsschutzes zu führen, als solche, die den

Vertragszweck extrem gefährdet, zu bewerten.
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